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                 Anlage LK OSL/uNB 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 02/2023 „Solarpark Missen-Tornitz“ der Stadt 

Vetschau/Spreewald, Entwurf, Fassung vom 03.04.2025 

 

Zu Verkehrserschließung der Sondergebiete SO1 und SO2 

 

Beispielfotos betroffener Gehölze entlang des Weges (Flurstück 164, Flur 2, Gemarkung Missen)  

 

 

Auszug aus der Waldbrandeinsatzkarte des Landes Brandenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://www.brandenburg-

forst.de/geoportal/#layer=bg_bm.2.t.0.0*fgk.101.t.def.0*ws_wbsk.3.t.def.0&zoom=15.246&lat=5732581&l

on=435672&tools=layer 
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Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe

Eine wesentliche Beeinträchtigung der aus dem Bergwerkeigentum hervorgehenden
Rechte durch ein mit dem Bergbau konkurrierendem Vorhaben kann zu
Entschädigungsforderungen der Rechtsinhaber führen.

Aus Berechtsamssicht stehen der Planung keine Belange entgegen.

Geologie:

Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt werden.

Außerdem weisen wir auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen oder
geophysikalischen Untersuchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder
Auskunftspflicht hin (§ 8ff Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur
Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur
Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben
(Geologiedatengesetz-GeolDG)).

Auf das Anzeigeportal des LBGR https://bohranzeige-brandenburg.de wird verwiesen.

Hinweise:

Innerhalb des LBGR wird die Bearbeitung / Darstellung des TöB – Beteiligungsprozesses
komplett digital abgebildet. Für eine effiziente, widerspruchsfreie und fristgerechte
Bearbeitung des TöB – Prozesses im LBGR ist es dabei notwendig, das
Datenaustauschformat XPlan zur Unterstützung eines verlustfreien Austausches von
Bauleitplänen, Raumordnungsplänen und Landschaftsplänen zwischen unterschiedlichen
IT-Systemen zu nutzen. Dieses Format ist seit dem 5. Oktober 2017 vom IT-Planungsrat
gemäß §12 des Gesetzes über die elektronische Verwaltung im Land Brandenburg
(Brandenburgisches E-Government-Gesetz - BbgEGovG) verbindlich als
Austauschstandard im Planungsbereich festgelegt worden. Ergänzend besteht die
Möglichkeit, die Planungsflächen bei Beteiligungsverfahren als GIS Standard shape
EPSG – Code 25833 zu übersenden.
Eine Übersendung einfacher pdf-Dokumente als Planungsgrundlage und Darstellung der
Planungsflächen genügt diesen Ansprüchen nicht! Zur weiteren Generalisierung des TöB-
Prozesses ist zukünftig bei Beteiligungen des LBGR, vorrangig das Bauleitplanungsportal
des Landes Brandenburg und zwingend die E-Mail-Adresse lbgr@lbgr.brandenburg.de zu
nutzen. Nur unter dieser E-Mail-Adresse ist ein ständiger Datenabruf im Vertretungs- oder
Krankheitsfall etc. gewährleistet.
Durch die zunehmende Anzahl von Beteiligungen des LBGR an
Bauleitplanungsverfahren, ist eine fristgerechte Bearbeitung der TöB – Stellungnahmen
nach § 4 Abs. 2 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. der Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange nach dem Baugesetzbuch im Land Brandenburg (TöB-Runderlass -
TöB-RdErl) nur unter den Voraussetzungen einer digitalen Datenbereitstellung der
Planungsflächen möglich.
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Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe

Freundliche Grüße
Im Auftrag

gez. Tzschichholz

Anlage: Übersichtskarte LBGR
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Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg • Mittelstraße 5/5a • 12529 Schönefeld 

 

Planungsbüro Schubert GmbH & Co. KG 

Rumpeltstraße 1 

01454 Radeberg 

 

 

NUR per email an: beteiligungen@pb-schubert.de  

 

 
 

Schönefeld, 03.07.2025 

 

Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 02/2023 „Solarpark Missen-Tornitz“ der Stadt 

Vetschau/Spreewald (Stand: 03.04.2025) 

Hier: Beteiligung der Behörden; Ihr Schreiben vom 06.06.2025 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 02/2023 

„Solarpark Missen-Tornitz“ der Stadt Vetschau/Spreewald (Stand: 03.04.2025) wird von Seiten der 

Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg (LuBB) mit Bezug auf § 31 Abs. 2 

Luftverkehrsgesetz (LuftVG) folgendes erklärt: 

 

Auf die Stellungnahme vom 09.09.2024 (Az.: 4121-50180/03399LF/2024) wird unter Aufrechterhaltung der 

getroffenen Aussagen und erteilten Hinweise verwiesen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Jänicke 
 

Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Unterschrift gültig. 

 

Gemeinsame 

Obere Luftfahrtbehörde 

Berlin-Brandenburg 

Bearb.: Aline Jänicke 
Gesch-Z.: 110-41-802010001/2025-

120/001 – 4215LF 

Telefon: +49 3342 4266-4113 

Fax: +49 3342 4266-7266 
Internet: www.lubb.berlin-

brandenburg.de/ 

E-Mai l :  toeb- lubb@LBV.brandenburg.de 



 

Besucheranschrift: Hauptsitz: 
Von-Schön-Straße 7 03050 Cottbus            Tel: +49 0355 4991-1035             Fax: +49 0331 27548-3308 Seeburger Chaussee 2 

14476 Potsdam 
OT Groß Glienicke 

 

 

  LAND BRANDENBURG Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

 
 
Landesamt für Umwelt 
P o s t f a c h   6 0  1 0  6 1   |   1 4 4 1 0  P o t s d a m  

 

 

Planungsbüro Schubert GmbH & Co. KG 
Rumpeltstraße 1 
01454 Radeberg 

 Bearb.: Frau Andrea Barenz 
Gesch-Z.:LFU-TOEB-
3700/28+33#504993/2025 
Hausruf: +49 355 4991-1332 
Fax:  +49 331 27548-2659 
Internet:  www.lfu.brandenburg.de  
TOEB@LfU.Brandenburg.de 

Cottbus, 02.07.2025  

F23125 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 02/2023  „Solarpark Missen-
Tornitz“ Stadt Vetschau 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 06.06.2025 
 - Begründung mit Umweltbericht, 03.04.2025 
 - Artenschutzfachbeitrag, 03.04.2025 
 - Planzeichnung, 03.04.2025 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 
gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-
welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wer-
den für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung 
beiliegende Stellungnahmen der Fachabteilungen Immissionsschutz und Wasser-
wirtschaft übergeben.  
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Landesamt für Umwelt 
 Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

Die fachliche Zuständigkeit für den Naturschutz obliegt der unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Andrea Barenz 
 
Dieses Dokument wurde am 02.07.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 
gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren  

und vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 BauGB) 
 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 
F23125 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 02/2023  
„Solarpark Missen-Tornitz“ Stadt Vetschau 

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Jutta Kimmig 
T25 
0355 4991-1361 
TOEB@lfu.brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

 

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Fachliche Stellungnahme 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlagen: 
Gemäß § 50 Satz 1 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine 
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bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikel 3 Nummer 13 der Richtlinie 
2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, 
insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 
öffentlich genutzte Gebäude, soweit wie möglich vermieden werden.  
 
Stellungnahme: 
Die mit Entwurf vom April 2025 überarbeiteten und ergänzten Planunterlagen zur Schaffung von 
Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Errichtung einer großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlage 
nordöstlich der Ortslage Missen der Stadt Vetschau/Spreewald wurden erneut aus 
immissionsschutzfachlicher Sicht geprüft. Danach bestehen ausgehend von der Standortlage, dem 
Nutzungsbestand in der näheren Umgebung sowie der Art der geplanten Bauflächennutzung 
(Sondergebiet Photovoltaik) keine Bedenken gegen das Planvorhaben.  
 
Bei dem betrachteten Geltungsbereich handelt es sich um Ackerflächen außerhalb von 
Siedlungsbereichen, die im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Vetschau/Spreewald 
überwiegend als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt sind. Die nähere Umgebung wird von 
Wald (nördlich und südöstlich) und Ackerflächen bestimmt.  
Die nächstgelegene schutzwürdige Nutzung befindet sich mit dem Wohnstandort „An der Alten 
Schäferei“ östlich bei geringstem Abstand von ca. 300 m zur Grenze der geplanten Sondergebiete. 
Zum westlich lokalisierten Siedlungsrand der Ortslage Missen besteht ebenfalls eine Entfernung von 
mindestens 300 m. 
 
Zu den im Umweltbericht enthaltenen Bestandsbeschreibungen und unter Kapitel 2. Beschreibung 
und Bewertung der Umweltauswirkungen enthaltenen Ausführungen im Hinblick auf das Schutzgut 
Luft und Klima (2.7) sowie auf den Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt bestehen keine Ergänzungsanforderungen.  
 
 
Die Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlage ihre Gültigkeit. 

 
 
 
 
Dieses Dokument wurde am 02.07.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren  

und vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 BauGB) 
 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2 

Belang  Wasserwirtschaft 

Vorhaben 
F23125 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 02/2023  
„Solarpark Missen-Tornitz“ Stadt Vetschau 

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Jessica Polak 
W 13 
(0335) 60676-5405 
jessica.polak@lfu.brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

 

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Fachliche Stellungnahme 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☐ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU gemäß BbgWG § 126 Abs. 3, Satz 3 betreffend 
werden folgende Hinweise gegeben: 
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Das Referat W13 (Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren) hat im Rahmen der 
Behördenbeteiligung zu genanntem Bebauungsplan zuletzt innerhalb der Gesamtstellungnahme des 
LfU vom 21.08.2024 (LFU-TOEB-3700/28+33#309630/2024, Anlage Wasserwirtschaft) eine 
Stellungnahme abgegeben. 
 
Darin wurde insbesondere auf den Schutz von Gewässerrandstreifen gemäß § 38 WHG hingewiesen. 
Diese Hinweise haben entsprechend Berücksichtigung gefunden. Daher gibt es zum derzeitigen 
Planungsstand keine weiteren Ergänzungen.  
 
Weitere Hinweise 
Die Anpflanzung von standortgerechten Bäumen und Sträuchern als Ergänzung gewässerbegleitender 
Gehölzstrukturen am Jagoldgraben wird ausdrücklich begrüßt. Es sollten entsprechend des 
Gehölzerlasses Brandenburg (Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz 
zum Vollzug von § 40 des Bundesnaturschutzgesetzes Gebietseigene Gehölze) gebietsheimische 
Arten herangezogen werden. Für die Anpflanzung an Gewässern ist insbesondere die Schwarzerle 
(Alnus glutinosa) zu empfehlen.  

 
 
Jessica Polak 
 
Dieses Dokument wurde am 12.06.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 



Von: Braungart, Julia
An: Beteiligung | PB Schubert
Cc: kerstin-klatte@osl-online.de; agthe.cottbus@bldam-brandenburg.de
Betreff: Entwurf F23125 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 02/2023 "Solarpark Missen-Tornitz" und Entwurf

13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Vetschau/Spreewald // Az.: GV 2024:307a
Datum: Mittwoch, 25. Juni 2025 10:12:56
Anlagen: OutlookEmoji-1739457066641248b9193-0f08-497d-aece-9784a1793ad5.png

Sehr geehrte Frau Gutsche,
vielen Dank für die erneute Beteiligung an o. g. Verfahren.
Unsere fachliche Stellungnahme vom 02.09.2024, Az.: GV 2024:307 behält weiterhin
vollinhaltlich ihre Gültigkeit.

Mit besten Grüßen
Julia Braungart

--
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Dr. Julia Braungart

Fachreferentin für Energiewendemaßnahmen
Referat Großvorhaben/ Sonderprojekte/ Braunkohle
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege
und Archäologisches Landesmuseum

Wünsdorfer Platz 4-5
D-15806 Zossen (Ortsteil Wünsdorf)
Fon:       033702/211 1571
Fax:        033702/211 1501
E-Mail:  julia.braungart@bldam.brandenburg.de

Die E-Mail-Adresse dient nur dem Empfang einfacher Mitteilungen, sie eröffnet keinen
Zugang für digital signierte und / oder verschlüsselte Dokumente. 
Informationen zum Datenschutz gem. Artikel 13, 14 DSGVO finden Sie unter:
https://bldam-brandenburg.de/datenschutz/

mailto:Julia.Braungart@bldam.brandenburg.de
mailto:Beteiligungen@pb-schubert.de
mailto:kerstin-klatte@osl-online.de
mailto:markus.agthe@bldam-brandenburg.de

Brandenburgisches Landesamt Denkmalpflege.
fir Denkmalpflege und MehrWert
Archiiologisches Landesmuseum | als du denkst.

50 Jahre Européisches Denkmalschutzjahr
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Landesbetrieb 

Forst Brandenburg 

- untere Forstbehörde -  

 

 

 

 

Dienstgebäude  Telefon Fax   

Chransdorf Nr. 2 03229 Altdöbern (03334) 2759904 (0331) 275484463   
 

Planungsbüro Schubert GmbH & Co. KG 

Rumpeltstraße 1 

01454 Radeberg 

 

 

 
 

 Altdöbern, 10.07.2025 

 

Forstbehördliche Stellungnahme zum Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Nr. 02/2023  „Solarpark Missen-Tornitz“ - Frühzeitige Beteiligung der Behör-

den und sonstigen TÖB gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Ihre Beteiligung vom 06.06.2025 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

nach Sichtung Ihrer Unterlagen vom 06.06.2025 richten wir folgendes Schreiben an 

Sie. Im Vergleich zu den Antragsunterlagen vom 05.08.2024 wurde zusätzlich ein 

Waldweg als Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung ausgewiesen. Der 

Ausbau und die Befahrung während der Bauausführung dieser Zuwegung stellt den 

Tatbestand einer zeitweiligen Waldumwandlung dar. Auf der Grundlage des § 8 

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 

06], S. 137) in der jeweilig geltenden Fassung bedarf es für die Inanspruchnahme 

von Wald einer Genehmigung der unteren Forstbehörde für die zeitweilige Um-

wandlung von Wald in eine andere Nutzungsart. Nach § 8 Abs. 3 LWaldG sind die 

nachteiligen Wirkungen einer Waldumwandlung für die Schutz- und Erholungsfunk-

tion des Waldes auszugleichen. 

 

Bei jeder Waldumwandlung ist das Prinzip der Eingriffsminimierung oberstes Gebot. 

Gemäß § 1 LWaldG ist der Wald wegen seiner Bedeutung für die Umwelt zu erhal-

ten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung zu 

sichern. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das für die Zu-

wegung vorgesehene Flurstück 164 in der Gemarkung Missen, Flur 2 aufgrund sei-

ner Beschaffenheit nicht geeignet ist. Stattdessen wird die vorhandene Zuwegung, 

Forstamt Oberspreewald-Lausitz 

 

Bearb.:  Referendar Götz Eul 

Gesch.Z.:  080-3-FoA-10-

7002/156+11#514534/2025 

Hausruf:   

Fax:   

FoA.Oberspreewald-Lausitz@lfb.brandenburg.de 

www.forst.brandenburg.de 

www.forstwirtschaft-in-deutschland.de 
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Landesbetrieb 

Forst Brandenburg 

 

welche auch in der Waldbrandeinsatzkarte dargestellt ist, entlang des Flurstücks 

461 in der Gemarkung Missen, Flur 2 sowie durch die Flurstücke 457 und 459 ver-

laufend empfohlen. Dieser bereits für Lösch- und Rettungsfahrzeuge ausgebauter 

Weg ist somit auch LKW-befahrbar. Ein Ausbau des oben genannten Flurstücks 

164 als Zufahrt für die Feuerwehr stellt aus forstbehördlicher Sicht eine überflüssige 

Mehrfacherschließung dar. Darüber hinaus ist der Baumbestand, welcher bei einem 

Ausbau des Flurstücks 164 als Zuwegung entfernt werden würde, von forstfachli-

cher Seite als erhaltungswürdig anzusehen. 

 

Tatsächlich sollte die bereits vorhandene Zuwegung nicht über das technologisch 

notwendige Maß hinaus ausgebaut werden, um eine unnötige Zerschneidung des 

Waldes zu vermeiden und den Waldflächenverlust zu reduzieren. Daher ist das be-

reits vorhandene und ausgebaute Wegenetz für das Vorhaben zu nutzen.  

 

Träger öffentlicher Vorhaben oder deren Beauftragte haben bei der Planung von 

Maßnahmen, die eine Inanspruchnahme von Waldflächen vorsehen oder in ihren 

Auswirkungen Waldflächen betreffen können, die Bedeutung des Waldes angemes-

sen zu berücksichtigen. Sie sollen Wald nur in Anspruch nehmen, soweit dies mit 

den in § 1 normierten Zwecken vereinbar ist (§ 6 LWaldG). 

 

Bei der Entscheidung über einen Umwandlungsantrag sind die Rechte, Pflichten 

und wirtschaftliche Interessen des Waldbesitzers sowie die Belange der Allgemein-

heit gegeneinander und untereinander abzuwägen (§ 8 LWaldG). 

 

Im Ergebnis der Abwägung nach § 8 LWaldG überwiegt im vorliegenden Fall das 

öffentliche Interesse an der Walderhaltung. Der vorgesehene Ausbau der Zuwe-

gung wäre nur durch eine dauerhafte Änderung des Zustandes dieses Waldweges 

möglich. Die Wegbreite muss vergrößert werden und durch die Erhöhung der Trag-

fähigkeit erfolgt ein Einbau von Wegebaumaterial, damit Verschwinden natürlich 

vorhandene Sandkuhlen bzw. Pfützen. Dieser Eingriff ist jedoch vermeidbar bzw. 

zu minimieren. Dem vorgesehenen Ausbau der geplanten Zuwegung wird aus Sicht 

der unteren Forstbehörde nicht zugestimmt. 

 

Fragen zum Sachverhalt beantworte ich Ihnen gern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

B. Richter-Lohmann 

Funktionsförsterin Hoheit 
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Von: LAVG, Bauleitplanung
An: Beteiligung | PB Schubert
Betreff: Stellungnahme LAVG - vorhb. B-Plan 02/2023 "Solarpark Missen-Tornitz" + 13. FNP-Änd.

Vetschau/Sprewald
Datum: Freitag, 13. Juni 2025 11:29:13

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Prüfung der vorgelegten Planunterlagen zu o. g. Planvorhaben (Ihre Beteiligung vom 06.06.2025) hat
ergeben, dass die Stellungnahme des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit
(LAVG) zur frühzeitigen Beteiligung vom 03.09.2024 ihre Gültigkeit behält.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Angela Schulz

Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit

Postanschrift: Postfach 90 02 36, 14438 Potsdam
Besucheranschrift: Großbeerenstraße 181-183, 14482 Potsdam

Tel.:   +49 (0)331 8683 569
Fax:    +49 (0)331 27548-1847
E-Mail:  lavg.office@lavg.brandenburg.de

Den Schutz Ihrer Daten nehmen wir sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Die Datenschutzerklärung des LAVG
können Sie unter folgendem Link einsehen:
https://lavg.brandenburg.de/lavg/de/datenschutz/

Aufgrund von Sicherheitslücken in veralteten MS Office-Formaten wird gebeten, E-Mail-Anlagen in Formaten
ab Office 2010 (*.docx, .xlsx etc.) aufwärts zu übersenden. Office-Dokumente, wie beispielsweise *.doc oder
*.xls werden nicht mehr entgegen genommen.

mailto:bauleitplanung@LAVG.Brandenburg.de
mailto:Beteiligungen@pb-schubert.de
https://lavg.brandenburg.de/lavg/de/datenschutz/














Fax: (035433) 777-9010

E-Mail: a.lehmann@vetschau.com
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Diese Mitteilung enthaelt vertrauliche Informationen. Wenn Sie nicht der vorgesehene Empfaenger dieser E-Mail oder dessen
Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veroeffentlichung, Vervielfaeltigung oder
Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulaessig ist.  Der Inhalt dieser Mitteilung und ihrer Anhaenge kann von der Einstellung und
Meinung des versendenen Unternehmens abweichen. Sollten Sie diese E Mail unbeabsichtigt erhalten haben, informieren Sie bitte
umgehend den Absender und loeschen Sie die E Mail. Vielen Dank für Ihre freundliche Unterstuetzung.

This message contains confidential and privileged information. If you are not the intended recipient (or authorised to receive for the
addressee), be aware that any form of disclosure, reproduction, distribution or any action taken or refrained from in reliance on it, is
prohibited and may be unlawful. The content of the message and or attachments may not reflect the view and opinions of the
originating company. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete the message. 
Thank you for your co-operation. 



Sehr geehrte Frau Lehmann,  
 
Bezug nehmend auf die Veröffentlichung des Entwurfs zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Stadt Vetschau/Spreewald für den Bereich des Solarparks Missen-Tornitz nehmen wir wie folgt 
fristgemäß Stellung: 
 
Der Solarpark wird starke Veränderungen und auch Einschränkungen unseres unmittelbaren Umfelds 
mit sich bringen. Besonders die Zuwegung für Baubetrieb und Betriebsführung wurden unserer 
Meinung nach zu wenig berücksichtigt. Wir bitten um Stellungnahme zu folgenden Fragen: 
 

1. Der vorhandene Weg ist ein Waldweg, der nicht unter dem Aspekt der Nutzung durch 
schwere Baufahrzeuge angelegt wurde. Um nun eine Zuwegung zum Solarpark zu erhalten, 
müssen bauliche Maßnahmen durchgeführt werden, die einen erheblichen Eingriff in die 
Natur darstellen. Wurde hierfür ein Umweltschutzgutachten erstellt?  
Da auch bei dem zweiten in direkter Nähe zu Missen befindlichen Solarpark die Zufahrt 
ständig genutzt wird, bliebe die Frage offen, inwiefern sich Umweltschutzaspekte mit der 
Nutzung des Weges bis zum Ende des Solarparkbetriebs vereinbaren lassen. 

 
2. Ausgewiesen ist die Zuwegung/Zufahrt über den Flur 2, Flurstück 164. Diesen Weg haben 

wir uns angesehen bzw. ist er uns genauestens bekannt. Wie aus den beigefügten Fotos 1 – 
5 ersichtlich ist, ist der von Ihnen geplante Weg zu schmal für Lkw und Baufahrzeuge. Der 
Weg misst weniger als 3,50 m Breite, wodurch nicht einmal ein Fahrzeug den Weg passieren 
kann. Ausweichmöglichkeiten bei Begegnung zweier Fahrzeuge sind gar nicht gegeben.  
Zusätzlich ist an dem geplanten Zufahrtsweg das nötige Lichtraumprofil nicht vorhanden, die 
Bäume stehen zu eng. Hier wären massive Rückschnitte mit Abholzungen nötig, um einen 
fahrzeugtauglichen Weg zu erhalten. 

 
3. Lkw und Baufahrzeuge sind mehrere Tonnen schwer und würden den Waldboden massiv 

verdichten. Der Baumbestand wäre durch den Druck im Wurzelbereich im Wuchs gefährdet. 
Sind die Vorgaben der DIN 18920 bezüglich des Schutzes von Bäumen bei Baumaßnahmen 
eingehalten worden? 

 
4. Wie soll sichergestellt werden, dass die Zufahrt zum Baugelände des Solarparks nur über 

die von Ihnen ausgewiesenen Zuwegungen stattfindet? Wie in Ihrer Karte (Anlage 1: 
Übersichtsplan) erkennbar, führt Ihre Zuwegung an den nördlichsten Punkt der geplanten 
Anlage. Im Bild 6 ist zu sehen, dass zur Bearbeitung der Anlage das gesamte Gelände von 
Norden nach Süden überfahren werden müsste (bis zu den Silageballen ganz im 
Hintergrund). Der Briesener Weg begrenzt die Anlage im südlichsten Bereich und wird nicht 
als Zufahrt ausgewiesen. Ebenso die Siedlungsstraße, da diese zu schmal ist und wegen der 
dort lebenden Kinder als Zufahrt nicht infrage kommt. Wie stellen Sie also sicher, dass sich 
die Bauunternehmen unter Berücksichtigung eigener wirtschaftlicher Interessen an Ihre 
Vorgaben bzgl. der Zufahrt halten werden? 
 

5. Wieso wird der direkte Weg über Flur 2, Flurstück 228 nicht genutzt? Er würde folgende 
Maßgaben erfüllen:  
 
- führt direkt auf das Flurstück 234, das bereits in der Solarparkfläche enthalten ist und 

damit zentral auf die Fläche 





  
 
 

  
 

Bild 1: geplanter Zufahrtsweg Bild 2: geplanter Zufahrtsweg 

Bild 3: Blick nach Abfahrt von L525 (links: 
geplanter Weg, rechts: Vorschlag) 

Bild 4: Weg nach Gabelung mit Flurstück 
228 



 
 

 
 
 
 

 
 
 Bild 6: Blick von nördlicher Seite des künftigen Solarparks 

Bild 5: Blick von der Straße L 525, rechts: vorgeschlagener Weg 




